






BEGRÜNDUNG
zum Bebauungsplan VORDERSTES FELD
ÄNDERUNG VORDERSTES FELD, Gemeide
Isenbüttel, Landkreis Gifhorn

II
Stand: Oktober 1988

ZUGLEICH l. TEILWEISE
Wasbüttel, Samtgemeinde

1. 0 ALLGEMEINES

Die Gemeinde Wasbüttel ist M1 tgl i'edsgemei nde der Samtgemein-
de Isenbütteli im Landkreis Gifhorn. Nach 1andesplanensehen
Zielvorgaben ±) gehört die Gemeinde Wasbüttel zum Ordnungs-
räum Braunschweig.
Die Gemeinde Wasbüttel hat rd. 1. 300 Einwohner.
Die Einbindung in das regionale Verkehrsnetz erfolgt über
die Krei'sstraße K 64 und K 67

1. 1 ENTWICKLUNG DES PLANS/RECHTSLAGE

Der vorliegende Bebauungsplan wird aus der wirksamen Fas-
des F1ächennutzungsplans der Samtgemeinde Isenbüttelsung

in Verbindung
kel t.

mit der 5. F1 ächennutzungspl anänderung entwi'k-

1. 2 NOTWENDIGKEIT DER
BEBAUUNGSPLANS

PLANAUFSTELLUNG, ZIELE UND ZWECKE DES

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans wird erfor-
derlich, um die Nachfrage nach Bauplätzen 1n der Gemeinde zu
decken. Hierfür soll eine Fläche -innerhalb der bebauten

Ortslage 1n Anspruch genommen werden. Damit bestehen günsti-
ge Anschl ußmögl i chkei ten an bestehende Erschl i'eßungsanl agen .
Die getroffenen Regelungen werden mit Gesichtspunkten des
sparsamen Umgangs mit Grund und Boden begründet. Durch den
Plan können rd. 12 bis 15 Grundstücke bebaut werden. Bei der
Ortsgröße von Uasbüttel, seiner Lage 1m Raum und unter Be-
rückst chti'gung von Baumögllchkeiten 1n Baulücken und auf
freien Grundstücken 1n rechtskräftigen Baule1tplänen ist
diese Größenordnung als angemessen zu beurteilen.

1. 3 PLANINHALT/BEGRÜNDUNG

BAUGEBIETE

- All emeine Wohn ebi'ete (WA

Entlang dem Baumkampsweg wird eine Bautiefe als Allgemeines
Wohngebiet festgesetzt. Dies entspricht der Darstellung des
wirksamen F1ächennutzungsplans. Die betreffende Fläche ist
ein Teilbereich des geltenden Bebauungsplans VORDERSTES
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FELD aus dem Jahre 1963 der hier ein K1e1ns1ed1ungsgeb1et
(WS) festsetzt. Mit der Änderung in WA soll die Teilfläche
dem wirksamen F1ächennutzungsplan wie auch der inzwischen
hier eingetretenen Entwicklung angepaßt werden. Gleichzeitig
werden die bisher festgesetzten Bauli'm'en zur Straße aufge-
hoben und die überbaubaren Grundstücksflächen vergrößert.
Die Ausnutzungszi ffer-n werden entsprechend der BauNVO auf
eine GFZ von 0, 4 und eine GRZ von 0, 3 festgelegt. Diese Sn-
derungen werden mit einer erwünschten größeren Flexibilität
bei An- und Umbauwünschen begründet.

- Dorf ebi'ete (MD)
Entsprechend der wirksamen Fassung des F1ächennutzungsplans,
in Verbindung mit der 5. F1ächennutzungsplanänderung, wird
die Art der Nutzung für den südlichen Teil des Baugebietes
als Dorfgebiet festgesetzt. Damit wird hier die Möglichkeit
des ländlichen Wohnens, der Kl e1 nvi'ehhal tung usw. eröffnet.
Gleichzeitig werden landwirtschaftliche Belange beachtet.
Das Maß der baulichen Nutzung ist mit einer Geschoßflächen-
zahl von 0, 4 festgelegt. Die Festsetzungen über Art und Maß
der baulichen Nutzung sowie über die Bauweise orientieren
sich an der Umgebung des Planw1rkungsbere1ches sowie an den
in Wasbüttel üblichen Bauformen. Das Dorfgebiet wird gem. §
l (4) BauNVO gegliedert und gem. § l (5) BauNVO ei'nge-
schränkt. Im nördlichen Teil der Fläche sollen sonstige
nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung,
kirchliche, soziale, kulturelle, gesundheitliche und sport-
liche Zwecke sowie Tankstellen ausgeschlossen werden. Somit
wird das Baugebiet vom uneingeschränkten Dorfgebiet an der
Calberlaher Straße über das eingeschränkte Dorfgebiet zum
Allgemeinen Wohngebiet am Baumkampsweg gegliedert. Die E1n-
schränkungen erfolgen aufgrund des erwünschten Gebietscha-
rakters.

Mit der 1m inneren gelegenen nicht überbaubaren Grundstücks-
fläche sollen Grunbestände gesichert werden.
Für das gesamte Baugebiet wird mit einer textlichen Festset-
zung die Mindestgröße der Grundstücke geregelt. Damit soll
dem angestrebten dörflichen Charakter Rechnung getragen wer-
den .

Straßenverkehrsflächen

a) Straßenverkehrs- und

des

We eflächen

Die Erschließung des Baugebietes erfolgt für den westli-
chen Teil von der Calberlaher Straße (K 64). Der Straßen-
ausbau ist entsprechend der Empfehlungen für den Ausbau
von Erschließungsanlagen (EAE) verkehrsberuhigt vorgese-
hen. Die Grundstücke im Osten des Plangebietes können
über die straßenseit1gen Grundstücke bzw. von der Fasa-
nenstraße über einen Weg erschlossen werden. Hierfür sind
z. T. private Baulasten erforderlich.

b) Park- und Stell latzflächen

Den Belangen des ruhenden Verkehrs wird durch die Auswei-
sung von Stellplätzen 1m öffentlichen Straßenraum im Ver-



3 -

hältms Stellplätze : Wohneinheiten l : 2 Rechnung getra-
gen. Parkplätze werden durch Flächen auf den privaten
Grundstücken nachzuweisen sein.

Berücksichti un des Nds. S 1e1 latz esetzes

Das Baugebiet ist für lockere Einfami1lenhausbebauung vorge-
sehen. Es kann also davon ausgegangen werden, daß Kleinkin-
der (bis 6 Jahre) ausreichend Spielmöglichkeiten auf den
privaten Grundstücken finden. Für Kinder (6 - 12 Jahre) be-
findet sich 1m Geltungsbereich des Bebauungsplans VORDERSTES
FELD ein Spielplatz 1n rd. 250. m Entfernung.

Grünordnun /Landes fle e

Das Baugebiet befindet steh inmitten der bebauten Ortslage
von Wasbüttel. Es ist als lockeres Baugebiet festgesetzt.
Bei diesem bestimmen die nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen wesentlich das Orts- und Landschaftsbi1 d. Die nicht
überbaubaren Flächen werden als Zier- und Nutzgärten gestal-
tet. Darüber hinaus wird die Gemeinde 1m Zuge der Erschlie-
ßungsmaßnahmen Straßenbäume pflanzen. An der Calberlaher
Straße werden mehrere Eichen mit ca. 80 cm Stammdurchmesser
als zu erhaltende Bäume festgesetzt. <

Ver- und Entsor un

Für die Ver- un
handenen Verbun

vorgesehen. Die
netz angeschlos
ist z. Zt. in V
Die Mü11bese1t1
nommen. Die Anl
sen ihre Abfall
Mül1fahrzeugen
nach erfolgter

Brandschutz

d Entsorgung ist die Einbindung in die vor-
dnetze für- Wasser und elektrische Energie
Entwässerung wird an das vorhandene Kanal-

sen. Die Erweiterung der Kläranlage Wasbüttel
orberei tung.
gung w-ird durch den Landkreis Gifhorn vorge-
leger 1m östlichen Teil des Plangebietes müs-
Container an den Abfuhrtagen an die von den
erreichbaren öffentlichen Straßen bringen und
Abfuhr auf ihre Grundstücke zurückholen.

Die Erfordernisse des Brandschutzes werden bei der Realtsie-
rung einvernehmlich mit den zuständigen Trägern öffentli-
eher- Belange (Landkreis Gifhorn, Freiwillige Feuerwehr Was-
büttel) geregelt (s. Punkt 1. 5).

1. 4 HINWEISE AUS SICHT DER FACHPLANUNGEN

Wasserwirtschaft

Der Landkreis Gifhorn weist mit Schreiben vom 07. 06. 1988 da
rauf hin, daß die Auslastung der bestehenden Kläranlage der
zeit bei 105 % liegt. Dem, Anschluß weiterer Baugrundstücke
an die bestehende Anlage ohne Erweiterung der Teichflächen
kann daher- nicht zugestimmt werden.
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Fernmeldewesen

Die Deutsche Bundespost weist mit Schreiben vom 08. 06. 1988
darauf hin, daß für den rechtzeitigen Ausbau des Fernmelde-
netzes Baumaßnahmen rechtzeitig beim Fernmeldeamt Uelzen an-
zumelden sind.

1. 5 ERGÄNZENDE GRÜNDE FÜR DIE PLANENTSCHEI DUNG

Zum Planverfahren gem. § 3 (2) BauGB sind Stellungnahmen
von Trägern öffentlicher Belange und Dritten eingegangen,
die für die Planentscheidüng eine Abwägung gem. § 2 (l) in
Verbindung mit § l (5) und § l (6) BauGB erforderlich
machten.
Der Rat der Gemeinde Wasbüttel hat diese Stellungnahmen ge-
prüft und im einzelnen dazu Beschluß gefaßt. Das Ergebnis
der Abwägung ist wie folgt in die Begründung zum Bebauungs-
plan eingeflossen:

Landkreis Gifhorn, Schreiben vom 15. 08. 1988

Gegen den mir vorgelegten Bebauungsplanentwurf habe ich als
Träger öffentlicher Belange gem. § 3 (2) BauGB keine Beden-
ken. Ich bitte jedoch um Berücksichtigung folgender Anregun-
gen:

Abf ai 1beseit1 un :

Die 1m Osttetl des Plangeltungsbereiches vorgesehenen Bau-
grundstücke sind entsprechend der Aussage -in der Begründung
nicht an die öffentlichen Verkehrsanlagen angeschlossen. Es
-ist sicherzustellen, daß die Entsorgung dieser Baugrundstük-
ke entsprechend der Abfallbeseitigungssatzung des Landkrei-
ses sichergestellt ist.

Bauaufsicht:

l. Die öffentlichen Wasserleitungen müssen einen Mindest-
durchmesser von 100 m haben, damit sie mit ausreichenden
Hydranten ausgestattet werden können.
Von jedem Baugrundstück aus muß in einer Entfernung von
maximal 70 m ein Hydrant erreichbar sein. Die Anordnung
der Hydranten ist im Einvernehmen mit dem Brandschutz-
pr Ufer des Landkreises Gi'fhorn durchzuführen.

2 Im nordöstlichen Plangeltungsbere-i ch Ist die Abgrenzung
zwischen dem MDe-Gebiet und dem WA- Gebiet durch die ver-
wendete Rasterfolie nicht eindeutig bestimmbar. Ich em-
pfehle, entweder eine deutlichere Rasterunterschei düng zu
wählen oder aber das entsprechende Planzeichen der Plan-
ze1chenverordnung für die Abgrenzung der Gebiete unter-
schiedlicher Nutzung zu verwenden.

Verkehr:

l. Ob der laut Begründung vorgesehene verkehrsberuhigte Aus-
bau zu einer Beschilderung mit den Verkehrszeichen
325/326 StVO führt, kann z. Z. nicht gesagt werden. Ich
empfehle in diesem Zusammenhang, auch näher darauf einzu-
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gehen, in wel
1m Bereich de

2. In der textli
grenzung inne
zu ändern.
Das Sichtdrei
ist mit 6, 50
Ich empfehle
zu verschiebe
11 nie auf der
Flurstück 7l/
es mögl1ch, d
1ängern.

Masserwirtschaft

eher Entfernung der vorhandene Spielplatz
s Bebauungsplanes "Vorderstes Feld" liegt.

chen Festsetzung Nr. 2 b ist die Höhenbe-
rhalb des Sichtdreieckes von 1,0 1n 0, 80 m

eck innerhalb der Einmündung in die K 64
m Schenkel 1änge zu knapp bemessen.
daher, den E 1nmündungsbereich nach Westen
n, so daß die östliche Straßenbegrenzungs-
vorhandenen Parzel1engrenze zwischen dem

3 und dem Flurstück 70/3 liegt. Dadurch ist
1e Schenkel 1änge des S1chtdreieckes zu ver-

Aus der Sicht der unteren Wasserbehörde habe ich dann gegen
den Bebauungsplan keine Bedenken, wenn vor Anschluß des er-
sten Baugrundstückes an die Kanalisation die Abwasserteich-
anläge erweitert worden ist.

Sonsti e Hinweise:

Im § 4 - Ordnungswi dr-igkei ten - der ÖBV wird auf die §§ 2 -
5 verwiesen. Dies ist fehlerhaft, da lediglich in den §§ 2
- 3 Regelungen über die Gestaltung baulicher Anlagen ge-
troffen werden.

Beschluß:

Die Anregungen des Landkreises werden
teilweise beachtet. Planzeichnung und Be-
gründung werden im Hinblick auf ihre E1n-
deutigkeit ergänzt bzw. korrigiert.

Be ründun :

Abfallbeseiti un :

Die Gemeinde geht davon aus, daß die Be-
si'tzer der drei angesprochenen Grundstü-
cke ihre Mül1container an den Abfuhrtagen
an die öffentlichen Straßen (Fasanenweg
bzw. Calberlaher Straße und Baumkampsweg)
bringen und nach erfolgter Abfuhr auf
ihre Grundstücke zurückholen. Dies ist 1n
der Begründung bereits dargestellt

Bauaufsi'cht:

Zu l: Die Anregungen in Bezug auf den
Brandschutz werden bei der Reali-

sierung beachtet. Es erfolgt ein geson-
de rter Hinweis in der Begründung.

Zu 2: Zur eindeutigen Lesbarkeit des Pla-
nes wird die Planzeichnung körn-

giert.
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Verkehr:

Zu l: In Bezug
des Nds.

die Begründung

auf die Berücksichtigung
Spielplatzgesetzes wird
ergänzt.

Zu 2: Im Interesse der Verkehrssicherheit
wird die textliche Festsetzung Nr.

2 b entsprechend geändert. Eine Verschie-
bung der Straßeneinmündung 1n die K 64
nach Westen ist aufgrund der bestehenden
Grundstückss1tuat1on nicht möglich. Das
Sichtdreieck wurde aufgrund eines Rund-
Schreibens des Straßenbauamtes Wolfenbüt-
tel vom Januar 1987 dimensioniert. Hierin
wird eine Anfahrsi'cht von 3 m für erfor-
derlich gehalten. Die Straßeneinmündung
und die Sichtwinkel werden aus den o. a.
Gründen beibehalten (§ 2 (l) 1. V. m. §§ l
(5) und l (6) BauGB)

Wasserwirtschaft:

Die Erweiterung der Kl ärtei chfl ä'che wird
von der Samtgemeinde Isenbüttel z. Z.
vorbereitet. Auf diese Problematik ist 1n

der Begründung bereits hingewiesen.

Sonsti e Hinweise:

§ 4 der örtlichen Bauvorschnft über Ge-
staltung wird korrigiert.

Landwirtschaftskammer Hannover, Schreiben vom 25. 07. 1988

Die öffentliche Auslegung des o. g. Bebauungsplanes wird zur
Kenntnis genommen. Der nun ausllegenden Plan wurde gegenüber
dem Entwurf nach Norden bis zum "Baumkampfweg" erweitert.
Ferner wird das Gebiet nun im "MD", "MDe" und "WA" geglie-
dert. Mit diesen Änderungen sind wir 1m Grundsatz ei'nver-
standen. Der Plan berücksichtigt jedoch die 1andwirtschaft-
lichen Probleme weiterhin noch immer nicht ausreichend.
Aus den Planunterlagen geht vor allem nicht hervor, daß d1e-
ses Gebiet durch die Nähe mehrerer- Höfe von 1andwi" rtschaft-
lichen Betrieben besonders geprägt sein wird. Allein die
Festsetzung eines "MD"-Geb.1etes reicht hier nicht aus, weil
sich in diesem künftig vor allem wohl das "Sonstige Wohnen"
entwickeln wird. Der tatsächliche Gebietscharakter wird dann
mehr und mehr zu einem "WA" tendieren. Bei Auseinanderset-
zungen i'mrni s s 1 onsrechtl i eher Art könnte dieser tatsächliche
Gebietscharakter als Maßstab angelegt werden. Hieraus folgen
für die angrenzenden landwirtschaftlichen Betriebe erhebli-
ehe Einschränkungen in ihrer derzeitigen Wirtschaftsweise
und der künftigen Entwicklung. Es kommt zu wesentlichen Be-
einträchtigungen.
Wir bitten daher nochmals auf die Existenz der landwirt-

schaftlichen Betriebe und die sich hieraus ergebende, beson-
dere Situation für das Ptangebiet zumindest In der Begrün-
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düng zum Bebauungsplan deutlich hinzuweisen
sonst Bedenken gegen den Plan anmelden.

Beschluß:

Wir müssen

Es erfolgt ein gesonderter Hinweis auf
diese Stellungnahme in der Begründung.

Be ründun :

Die Festsetzungen des Bebauungsplans be-
rucksichtigen die dörfliche Situation
Wasbüttels. Zur Calberlaher Straße hin
wird uneingeschränktes Dorfgebi'et festge
setzt, u. a. auch 1m Hinblick auf die
südlich hiervon wirtschaftenden Betriebe
Es erfolgt ein gesonderter H-inweis auf
diese Stellungnahme in der Begründung

DRITTE
Man'ta und Wolfgang Helmke
Schreiben vom 17. 08. 1988

Baumkampsweg, Wasbüttel

Gegen den geänderten Bebauungsplanentwurf gem. Ratssitzung
vom 27. 06. 1988 sind weiterhin Bedenken vorzutragen.
l. Die Aufhebung der Baulinien zur Straße stellt eine we-

sentliche Ungle1chbehandlung der bereits bebauten Grund-
stucke dar.

Ausweislich der Baugenehmigung war die Lage der Gebäude
zwingend vorgegeben, so daß dementsprechend auch die Ge-
staltung der Räumlichkeiten vorgenommen wurde. Planungs-
änderungskosten waren auch angefallen, da in den von der
Gemeinde zur Verfügung gestellten Unterlagen diese Not-

nicht deutlich ausg ew lesen waren.
können die derzeitigen Eigentümer- erwarten,
Grundsätzen des Gutglaubenschutzes sowie

des Grundgesetzes geregelten Glei'ch-
für die noch verbleibenden und bereits

wendigkei ten
Entsprechend
daß nach den
der in Artikel 3
heitsrechte auch
seit Jahren bebaubaren Grundstücke dieselben Richtlinien
angewandt werden und nicht nur zum Zwecke der besseren
Veräußerbarkeit die Interessen der Verkäufger über die
der Bewohner gestellt werden.

Die zu l. als Begründung angegebene größer Flexibilität
(s. Nr. 1. 2) für An- und Umbauten dürfte nicht der Praxis
gerecht werden, da der Grundstuckszuschm'tt derartige
Baumaßnahmen nicht zulassen wird.

Die zur Erhaltung des Dorf Charakters vorgesehene Mindest-
große von 700 qm wird dem auch künftig nicht Rechnung
tragen. Eine solche kann erst ab 900 qm erkannt werden.
Die künftig weiter zunehmende Freizeit wird dem Planbe-
darf der Erholungssuchenden mit größeren Freiräumen be-
gegnen müssen.

Die nach Mitteilung des Landkreises bestehende Ausla-
stung der Klärteiche am Gänsegrund mit 105 v. H. läßt we1-
tere Anschlüsse erst nach erfolgter Änderung dieses Eng-
passes zu.
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Den Anwohnern des Fasanenweges ist anläßlich der am
19. 02. 1988 durchgeführten vorzeitigen Bürgerbetei1 igung
zugesagt worden, zur Vermeidung
die Abstände der Bebauung von 3
diese Erweiterung im Rahmen der
zu prüfen.
Entsprechende Feststellungen zu dieser und

von sozialen Spannungen
auf 6 m zu ändern bzw.

weiteren Beschlußfassung

Anregungen
den

konnten in der Begründung nicht
auch anderen
erkannt wer-

6. Die über Pnvatwege vorgesehene Wegführung auf den Grund-
stücksflächen der Erbengemeinschaft Anhalt wird an der
Calberlaher Str. wegen der Eichen zu Problemen führen.
Diese Eichen sollen nach Auskunft der Naturschutzbehörde
unter Denkmalschutz stehen, während sie 1n dem Plan 1e-
di'glich als erhal tenswert gekennzeichnet sind.

7. In der Vergangenheit ist mehrfach vorgetragen worden, die
Kreisstraße lasse keine weitere Verkehrsanbindung von Ne-
benstraßen zu; diese Bedenken scheinen m'hct angemessen
gewürdigt zu sein.

8. Die unmittelbare Nähe des landwirtschaftlich genutzten
Grundstückes wird Folgeprobleme aufwerfen, die es durch
Vergrößerung der Mindestflächen zu entschärfen gilt.

9. Die bereits durch die neu entstandenen Gebäude im Bar-
telskamp gewachsene Zahl der motorisierten Verkehrstei1-
nehmer wird durch die dorfbedi'ngte Straße nführung zu e1-
ner weiteren Steigerung des Verkehrslärmes auf der Cal-
berlaher Straße sorgen, so daß in nicht allzuferner Zu-
kunft von dörflicher Idylle kaum noch gesprochen werden
kann .

10. Die Verkehrsfläche 1m Verhältnis zur bebaubaren Fläche

kann nicht als sparsamer und schonender Umgang mit dem
zur Verfügung stehenden Grund und Boden bezeichnet wer-
den. Daher empfiehlt sich, die zwischen der bereits 1m
Bebauungsplan ausgew-i esenenn verbleibende Restfläche e1-
nern Grüngürtel zuzuweisen, Lärmschutz- und Sichtschutz-
flächen herzustellen, die eher dem dörflichen Charakter
entsprechen.
Eine Beeinträchtigung der Interessen der Antragsteller
des Bebauungsplanes kann nicht gesehen werden, da diese
bisher alle Angebote von Kaufinteressenten abgewiesen
haben, obwohl ein rechtskräftiger Bebauungsplan bestan-
den hat.

11. Die Anlieger des Fasanenweges haben den Stichweg über
die Beiträge finanzieren müssen, den Nutzen ziehen würde
die Verkaufsgemeinschaft, ohne daß eine Entschädigung
erfolgt.

12. Die Höhe des Baumbestandes läßt Schattenflächen werfen,
die außerhalb der hoch stehenden Sonnenzelten zu einem

Schattendasein führen, so daß sich eine empfehlenswerte
Bebauung nicht anbietet.
U. E. sollten diese Punkte auch bei Aufstellung von Plänen
berücksichtigt werden im Interesse der Käufer und der
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Verkäufer, die ggf. auf
sitzenbleiben könnten.

solchen Grundstücksladenhütern

13. Die Ausladung der Eiche neben dem Grundstück Bode macht
das vordere Grundstück nahezu unbebaubar, so daß künfti-
ge Schädigungen bzw. Schadensersatzprobleme nicht auszu-
schließen sind, insbesondere wenn diese auf die Gemeinde
oder den Landkreis zukommen sollten.

Wir bitten, diese Bedenken bei der weiteren Besch
angemessen zu würdigen und ggf. auch 1m Interesse
zu entscheiden, die bewußt auf das Land und insbe
Wasbüttel gezogen sind, weil eine dörfliche Infra
geben war und nicht wegen der Grundstücksprelse.
Die Notwendigkeit in Wasbüttel Bauplätze 1n unbeg
ausweisen zu müssen, kann nicht erkannt werden, z
für diese Zwecke wesentlich günstiger strukturier
den wie Isenbüttel und Calbertah genügend Flächen
sind und die künftige Entwicklung dieser VW-abhän
nicht überschaubar ist und damit auch die finanzi
barkeit der Gemeinden.
Denn wem helfen leerstehende und nicht veräußerba

deren Wertlosigke1t auch zu Grundsteuerausfällen
Der Vollständigkeit halber möchten wir erwähnen,
auch die übrigen Anlieger der betroffenen Flächen
Ausführungen 1m wesentlichen anschließen.
Erforderliche Unterschriften können nachgereicht

Beschluß.

1ußfassung
der Bürger

sondere nach
Struktur ge-

renzter Zahl
u m ai in den
ten Gemein-
ausgewiesen

gtgen Region
el1e Belast-

re Gebäude,
führen kann?
daß sich

diesen

werden.

Die Planfestsetzungen werden beibehalten.

Be ründun:

Zulu. _2^ Die Aufhebung der Baulimen am
Baumkampsweg (l. tei'lw. Ande-

rung Vorderstes Feld) wird mit einer er-
wünschten größeren Flexibilität bei der
Bebauung begründet. So wird Z. B. der An-
bau von Vorbauten und Windfängen ermög-
licht. Damit soll heutigen Uohnansprüchen
Rechnung getragen werden.

Zu 3: Die Festsetzung der M1ndestgrund-
stücksgröße mit 700 qm entspricht

1n Wasbüttel üblichen Grundstücksgrö-
Der Verkauf bzw. der Erwerb von grö-
Flächen ist davon unbenommen.

den
ßen.
ßeren

Zu 4: Die Erweiterung der Klärte1chf1äche
wird von der Samtgemeinde z. Z. vor-

bereitet. Auf die Problematik der Abwas-

serentsorgung ist in der Begründung be-
re 1t s hingewiesen.

der 1n der frühzeitigen
von den Anliegern

geäußerten Anregungen wurde die Baugrenze
am östlichen Rand des Plangeltungsberei-
ches von 3 m auf 5 m geändert.

Zu 5 Aufgrund der 1n
Bürgerbeteiligung



10 -

Zu^_6: Die Erschließung des h1nterliegen-
den Grundstücks von der Calberlaher

Straße zwischen den Eichen des Grund-

Stücks Anhalt ist aufgrund der örtlichen
Situation möglich. Die Eichen sind im
B-Plan als zu erhaltende Bäume festge-
setzt. Lt. Auskunft der Unteren Natur-
schutzbehörde (LK Gifhorn) sind im Pla-
nungsbereich keine Naturdenkmale vorhan-
den .

ZLi^7: Der Abstand der geplanten Ei'nmün-
düng zu den nächstgelegenen Stra-

ßenkreuzungen bzw. Einmündungen beträgt
jeweils mehr als 100 m. Der Landkreis
Gifhorn als zuständiger Straßenbaulast-
träger hat gegen eine neue Einmündung 1n
die K 64 keine Bedenken geäußert.

Zu 8: Die Festsetzung der M1ndestgrund-
stücksgröße mit 700 qm entspricht

den in Wasbuttel üblichen Grundstücksgrö-
ßen. Der Verkauf bzw. der Erwerb von grö-
ßeren Flächen ist davon unbenommen.

Zu 9: Sofern sich zukünftig Probleme in
Bezug auf die Belastung der Calber-

laher Straße ergeben, wird die Gemeinde
geeignete Maßnahmen zur Verkehrsberuhi-
gung durchführen.

Zu 10: Die Erschließungsfläche des neuen
Baugebietes ist im H-inblick auf

die zukünftige Nutzung als MD bzw. MDe
dimensioniert. Innerhalb des Plangebietes
ist eine große Fläche als nicht uberbau-
bar festgesetzt. Hier befindet sich ein
Grünbestand, der zur Durchgrünung des
Plangebietes beiträgt.

Zu 11: Erschl i'eßungsbei träge werden nach
der geltenden Satzung der Gemeinde

Wasbüttel erhoben.

Zu 12 u. 13 Die über-baubaren Flächen des
B-Plans erlauben eine Bebau-

Gebietes, die den dörflichen Cha-
entspricht.

ung des
rakter Wasbüttels

Die Aufstellung des B-Plans erfolgt, um
für die Eigenentwicklung Wasbüttels Flä-
chen zur Verfügung zu stellen. Unter Be-
rücksichtigung der Belange des Wohnens,
der Landwirtschaft, des Naturschutzes und
Landespflege, des Ortsbildes werden die
Planfestsetzungen beibehalten (§ 2 (l)
1. V. m. §§ l (5) und l (6) BauGB).
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BEGRÜNDUNG
zur ÖRTLICHEN BAUVORSCHRI FT ÜBER GESTALTUNG für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans VORDERSTES FELD II, Gemeinde Wasbüttel

Die mit der ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFT ÜBER GESTALTUNG getroffenen
Regelungen beziehen sich auf ein BAUGEBIET im Nordosten der be-
bauten Ortslage von Wasbüttel zwischen der Calberlaher Straße und
dem Baumkampsweg. Diese beiden Straßen sind größtenteils bebaut.
Mit der ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFT ÜBER GESTALTUNG sollen Festset-
zungen über die Dachformen und die Gestaltung der Einfriedungen

d-ie für diesen Teil von Wasbüttel
und gewährleistet, daß die neue
einpaßt.

getroffen werden. Damit werden
prägenden Elemente aufgenommen
Bebauung sich 1n ihre Umgebung

Der räumliche Geltungsbereich der ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFT
ÜBER GESTALTUNG ist deckungsgleich mit dem Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans VORDERSTES FELD II. Die örtliche
Bauvorschnft ist damit 1n ihrer Zielsetzung auf die Ge-
staltung der baulichen Anlagen in diesem Teil von Wasbüt-
tel ausgerichtet.

Zu § 2 In Anlehnung
handenen Dac

tel-, Walm-
gebung sind
Diesen Verhä
neigung Rech
formen und D
unter dem Ge
gewachsene D
berücksicht1

und Dachneig
gung auch vo
und das Orts

an die 1m Baugebi'et und seiner Umgebung vor-
hformen werden für den Geltungsbereich Sat-
und Krüppelwalmdächer- zugelassen. In der Um-
die Dachgeschosse weitestgehend ausgebaut.
Itm'ssen wird durch die Festsetzung der Dach-
nung getragen. Durch die Festlegung der Dach-
achneigungen sollen Ziele der Ortsbi1dpflege
sichtspunkt der- Anpassung an die vorhandene
achlandschaft innerhalb der bebauten Ortslage
gt werden. Die Anforderungen an Dachformen
ungen werden somit mit der erwünschten Ei'nfü-
n Neubauten in die umgebende Dachlandschaft
b11d begründet.

Zu § 3: Die Regelungen für Grundstückseinfnedungen dienen der
We1terführung der 1n Wasbüttet typischen Einzäunungen
auch 1n diesem neuen Baugeb-iet.
Nachbarrechtl1 ehe Vorschriften bleiben von den getrof-
fenen Regelungen unberührt.

Zu § 4: Ordnungswi dn'gkei ten
Der Hinweis auf Ordnungswidn" gke1ten wird durch
dersächsisehe Bauordnung begründet.

die N 1 e -



2. 0 BODENORDNENDE ODER SONSTIGE MASSNAHMEN, FÜR DIE DER BEBAU-
UNGSPLAN DIE GRUNDLAGE BILDET

2. 1 DIE SICHERUNG DES ALLGEMEINEN VORKAUFSRECHTS

für Grundstücke, die als öffentliche Verkehrs- und Wegeflä
chen vorgesehen sind, ist vorgesehen.
Im übrigen wird das allgemeine Vorkaufsrecht durch das Bau
gesetzbuch geregelt (§ 24 BauGB).

2. 2 DIE SICHERUNG DES BESONDEREN VORKAUFSRECHTS

durch Satzung (§ 25 BauGB) ist nicht beabsichtigt.

2. 3 HERSTELLEN ÖFFENTLICHER STRASSEN UND WEGE

Die Gemeinde Uasbuttel wird die 1m Plan festgesetzten öf-
fentli'chen Straßenverkehrs- und Wegeflächen ausbauen.

2. 4 BESONDERE MASSNAHMEN ZUR ORDNUNG DES GRUND UND BODENS

- Umlegung *)

- Grenzregelung *)

- Enteignung *)

*7-DTese MaßtTaTim'en kommen 1n Betracht, wenn eine vertragliche
Regelung nicht zu erreichen ist.



3. 0 DER GEMEINDE VORAUSSICHTLICH ENTSTEHENDE KOSTEN

3. 1 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER KOSTEN VERURSACHENDEN
MASSNAHMEN

3. 1. 1 Grunderwerb für Verkehrsflächen
Die Gemeinde wird die erforderlichen öffentlichen Verkehrs
flachen erwerben.

3. 1. 2 Die Gemeinde Wasbüttel wird die Herstellung der Erschli'e-
ßungsanlagen vornehmen.

3. 2 KOSTENBERECHNUNG IM EINZELNEN (siehe nächste Seite

4. 0 MASSNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG DES BEBAUUNGSPLANS

Zur Verwirklichung des vorliegenden Bebauungsplans sind vor-
rangi'g die Erschl i'eßungsanl agen herzustellen.
Die Entwässerung wird im Straßenraum in den Mischwasserkanal
der Samtgemeinde Isenbüttel eingeleitet, der auch für die
häuslichen Abwässer vorgesehen ist. Die Reinigung dieser
M1schabwässer erfolgt in der vorhandenen Klärteichanlage
"Gänsegrund", die von der Samtgemeinde Isenbüttel betrieben
wird. Eine Erweiterung der Anlage wird Z. Zt. vorbereitet.
Besondere soziale härten für die ~\m Plangebiet lebenden und
arbeitenden Menschen sind z. Zt. nicht erkennbar.

5. 0 FINANZIERUNG DER VORGESEHENEN MASSNAHMEN

Der- Ausbau der -im Plan vorgesehenen Straßen wird durch die
Gemeinde Wasbüttel vorgenommen. Sie wird diese Maßnahmen fi-
nanzieren. Die Kosten werden nach dem geltenden Erschlie-
ßungsrecht verteilt und über die Anl i'egerbei träge , wie 1n
der Kostenberechnung aufgeführt, erhoben. Weitere Erschlie-
ßungskosten werden über den Gebührenhaushalt finanziert
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KOSTENBERECHNUNG IM EINZELNEN
BAUGEBIET: VORDERSTES FELD II, Gemeinde Uasbüttel

Der Gemeinde voraussichtlich entstehende Kosten.

Umfang des Erschließungsaufwandes (§ 128 BauGB 1n
Verbindung mit § 24 BauGB) für:

l. den Erwerb und die Freilegung der Flächen
für die Erschließungsanlagen ........... rd. DM 46. 000,

2. die erstmalige Herstellung der Erschlie-
ngsanlagen einschl. Einrichtungen für

ihre Entwässerung und Beleuchtung ....... rd. DM 135. 000,

Gesamtkosten ............................... rd. DM 181. 000,

3. Kostenvertei1 ung aufgrund der Satzung
über Erschl1eßungsbeiträge

Gesamtkosten ............................ rd. DM 181. 000,

Abgaben lt. Satzung ..................... rd. DM 162. 900,

Anteil der Gemeinde ........ .... ... ... .. rd. DM 18. 100,

4. Weitere Erschließungskosten über Gebühren-
haushalt:

Elt-Leitungen, Wasserversorgung, Kanal-
kosten, Abwasser .... ... .... ... ...... rd. DM 90. 000,



Diese Begründung hat gem. § 3 (2) BBauG 1n der Zeit
vom . ^W-ß.^.. bis . ^M-$B. . . öffentlich ausgelegen
Sie wurde in der Sitzung am . OS-. ^Q-SS.
durch den Rat der Gemeinde unter Berücksichtigung

der Stellungnahmen zu den Baule1tplanverfahren
beschlossen.

Wasbüttel, den . ä.^: ̂ ßß.

S/e.y&'L.

.... ^4.. ^^^........
(Bürgcrmcistör)

(^ieltv, '^ats^Ors'i'l-zwder}

^: ̂r. ^.n^.
(Gemeindedi rektor


